
Dıie Rolle VO König un Klerus be1 der
s  FiYHäretikerverfolgung 1ın England

Von Susanne Jenks

Im Jahre 1391 appellierte W illiam Swinderby, eın verurteilter Häretiker,
das königliche Gericht:
„An therefore for +hıs unrighteful judgement appelle LO the kynges Justiz for MONY
other CAUSES. On 15 fore the Rynges COMXTI ın suche mater 15 above the sshopes

for aftur that the byshope has ACCUFT: he MAae ferrer he hıs lawe But
thanne mMmoOoL he seche SOCOLT the kınges lawe and be aUYıE of sıgnificavit pul manın prisone. «]

Zweıierlei 1St hierbei ınteressant. Zunächst hätte mMan erwartet, da{fß eın VO  3

einem geistlichen Gericht Verurteilter sıch mıiıt iner Appellation die
nächsthöhere geistliche nstanz gewandt hätte. 1Da sıch jedoch be1 William
Swiınderby einen rechtskrätftig verurteilten Häretiker handelte un: eın
Dekret BonitazVIII jegliche Berücksichtigung ıner Anrufung iın einem der-
artıgen. Fall verbot,* blieb ıhm nıchts anderes übrıg, als sıch miıt seiıner
Beschwerde eın welrliches Urgan wenden.

Ferner E auf, Swinderby seinen Ausführungen Vo  - einem
„unrıghteful judgement“ sprach. War dies lediglich der verzweıtelte Versuch
eınes Verurteilten, eiıne Neuaufnahme seınes Prozesses bewirken, der

das Urteil tatsıichlich unrechtmaßiıg? Eın Blick iın den Verlauftf des Ver-
tahrens Swinderby zeıgt, der Prozeß seiner Abwesenheit
getührt wurde eiıne Vorgehensweıise, die Z W: dem damals gültıgen
Kirchenrecht entsprach, ach dem Common Law jedoch unzulässıg WAar.

Aut diesen Sachverhalt Swinderby zurück. Seiner Ansıcht nach War eın
Bischot lediglich betugt, die Anklage Z erheben. Der nächste Schritt, die

Dieser Aufsatz 1st ıne veräiänderte Zusammentfassung meıner Hausarbeıt, die 1m
Rahmen der Ersten Staatsprütun tür das Amt des Studienrats ım Maı 1986 der
Berlin Herrn Prot. Dr. Dıetrich Kurze entstand. Für dıe kritische Durchsicht
möchte iıch iıhm un! meınem Mann dieser Stelle herzlich danken.

Capes Hg.) Regıistrum Johannıs Trefnant, ep1scop1 Herefordensıs,
MGEGEFEFNX XX MCCCCGIV (Cantılupe Socıety 1914; Canterbury an ork
Society 2 9 5.272

Maıtland: Canon Law 1n England. Reply Dr. MacColl, 1in: Englısh
Hıstorical Review (1901),

Vgl Pollock, Maıiıtland: The Hıstory of English Law betore the tiıme of

Edward IS Cambridge 1968, Bd.2, 6. 594
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Bıtte eın Wriıt FU Gefangennahme des Exkommunizierten,“ gehörte
bereıts ZU Kompetenzbereıich des Common Law Daher alle nach-
tolgenden Prozefßschritte dem Modus des weltlichen Gerichts unterworten
und der Urteilsspruch ıhn tolglich unrechtmäfßsıig. Den Satz On
15 fore the kynges COUNYE suche Mater 25 above the bysshopes Courte VeCeI-
stehe ıch in diesem Zusammenhang als Hınweis auf die unterschiedliche
Machtfülle der beiden Gerichte, denn schliefßlich wurde dıe Zuständigkeıit
der Kırche in Fragen der Häresıe nıemals bezweıtelt. Die höchste VO kleri-
kalen Gericht verhängende Strafe WAar die Exkommunikation eın nıcht
sehr wırksames Miıttel Häretiker wohingegen das weltliche Gericht
schärtere Straten verhängen konnte. Indem die Geıistlichkeit die Hılte der
Krone ın Anspruch nahm, akzeptierte Ss1e die Hılfsverpflichtung der weltli-
chen Gewalt und iıhrer Gesetze. So sah zumındest W ılliam Swınderby.
Sıcherlich klingt seıne Argumentatıon eın wen1g abenteuerlich. S1e enthält
allerdings eınen wichtigen Hınweis aut den Stellenwert, der dem Common
Law VO  a den Zeıtgenossen ZUSCMESSCH wurde. Der englische Sonderweg
bezüglıch des Umgangs mıiıt Häretikern wırd deutlich A eıner Untersuchung
der Lollardenbekämpfung” MIt Blick auf das Common Law

Wwar 1st die Geschichte der englischen Häretiker gul aufgearbeitet
worden, die grundlegende Literatur sıch 1aber 1Ur in sehr begrenztem

Zu der Prozedur miıt Hılftfe des Wrıits De Excommuniıcato ien.do vglLogan: Excommunication and the Secular Arm In Medieval Englan (Pontifical Instı-
tute of Mediaeval Studies. tudies and . Texts 15 Oronto 1968, bes 2-—1

Elisabeth Vodola: Excommunicatıon 1n the Middle Ages, Berkeley us 19856,
beschäftigt sıch nıcht sehr mıiıt dem Spätmuittelalter un streıft England 1U  S Aller-
dıngs stellt sie auf 190 fälschlicherweise test, da: das „Wwriıt ot sıgnıfication,only rarely ave een sed agalnst those excommunicated tor heres M Hıerzu 1St
bemerken, dafß eıne Exkommunikation aufgrund VO Aresıie L1UTr Nac Abschlufß eınes
Gerichtsverfahrens erfolgen konnte. Die Mißachtung des Gerichts AaUSSCSPro-chene Exkommunikation, die die Bıtte eın Writ De Excommunicatıio Capıendoermöglıchte, zeıgt demgegenüber d} dafß eın Proze{(ß stattfiınden konnte, Iso auch nıe-
mand als Ketzer deklariert W al. Es bestand dem Zeıtpunkt der Bıtte das Wrıit
lediglich der Verdacht der Aäresıe. Verblieb hıngegen eın „contumacy“ Exkom-
munızıerter ein Jahr lang in der Exkommunikation, wurde automatısch ZU Häre-
tiker erklärt. Logan, autf en sıch Vodola hıer bezieht, gibt allerdings den korrekten
Sachverhalt wıeder. Vgl Logan 68

Der Begriff „Lollarde“ War eine sehr gebräuchliche Bezeichnun un! kann nıcht
1DSO auf die Anhänger Wyclıts bezogen werden. Er diente vielmehr Pauschalbezeich-
Nung für alle Häretiker 1m spatmittelalterlichen England. Vgl hierzu Hudson:
Wyclıt an the English language, ın  e Kenny Hg.) Wyclıt 1in hıs times. Oxtord 1986,

83 103; bes 53—86 Zur Herkuntft des Begriffs vgl Kurze: Dıie festländischen
Lollarden, ın Archiv für Kulturgeschichte (1965), 48—76

Dıie Standardbio raphie für Wyclıt 1st nach Ww1e Vor Workman: John Wyrclıf.Study ot the Englıs Mediaeval] Church, 2Bde., Oxtord 1926; vgl auch McFHFar-
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aße mı1t der rage der Ketzerverfolgung auseinander. MeFarlane’
führt aus, dafß sıch England schrıttweiıse den auf dem Kontinent üblichen
Prozeduren in der Ketzerbekämpfung anglich, wobe1l für ıhn der Höhepunkt
dieser Tendenz 1m Statut De Haeretıico Comburendo VOo  a 1401 gegeben 1St
eın 1952 1ın der Reihe „Teach Yourselt Hıstory“ erschıenenes Buch „John
Wycliffe and the Beginnings of Englısh Nonconformity“ wendet sıch eın
großes Publikum und somıt den allgemeın historisch interessierten Leser.
Daher wiırd verständlich, McFarlane auf eınen wissenschaftlichen
Anmerkungsapparat verzichtet. Eıne dem wissenschattlichen Standard aNnSC-
INESSCIIC Darstellung der Frühzeıt der Lollarden 1St siıcherlich seıit langem
übertällıg.

Thomson® wıdmet eın Kapıtel seınes Buches den Fragen der Ver-
fahrensprozedur und zieht dabe1 in erster Lıinıe weltliche Gerichtsakten und
bischöfliche Register heran. Allerdings geht kaum auft diıe m. E wichtigen
Statuten und Konstitutionen dieser eıt eın Durch die Betrachtung der
Gerichtsprozesse ın den Jahren nach dem Oldcastle-Aufstand kommt
der Autor dem Schluß, da{fß seıit 1414 ıne Intensivierung der Verfolgung
seıtens der Kirche und des Staates konstatıeren 1St, wobe! der weltliche
Arm NUr in den Fällen alleın eingriff, iın denen die Anklage auf Verrat autete,
und sıch in den anderen Fällen auf die Unterstutzung der Kirche
beschränkte.

Makower hebt in einem auf die wichtigsten Statuten beschränkten

lane John Wyclifte and the Beginnings of Englısh Nonconformity, London 1952;
dem Titel The Orıgıns of Religious 1ssent in England, New ork 1966

Thomson: The Later Lollards 4—1 (Oxford Hiıstorical Series; Second
ser1€es), London 1965

Aus Anlafs des 600. Todesjahres Wyclıits erschien eıne Vielzahl Bücher.
Erwähnt seıen Fountaın: John Wyclıiffe the awn of the Reformatıon, Sou-
tham ton 1984; Lupton: clit’s Wicket, London 1984; Robertson: John
Wyc $fe mornıing Star ot the Re Ormatıon, Basıngstoke 1984; sold Frühlin 1m
Miıttelalter. John Wyclıt un: seın Jahrhundert, München 1984 (Dıes Buch se1l ler-
dings LLUTE der Vollständigkeıit halber erwähnt. Es enthält keinen wissenschaftlichen
Anmerkungsapparat un! beschränkt sıch lediglich auf Sekundärliteratur, hne aller-
dings die neueEeSTIE Forschung miteinzubeziehen. Zudem sind einıge Fehler enthalten. So
konnten die Bischöte einen Exkommunizıerten, der Tage lang ın der Exkommunika-
tıon verblieb, miıt Hılte des Wrıits De Excommuniıcato Capıendo verhatten lassen, ber
nıcht, wıe Vasold . 248 schreibt, „einen Exkommunizıerten, der 40 Tage lang art-
näckig den Widerruf verwel ert hatte, hinter Schlofß und Riegel bringen“. Dıie Qualität
dieser Arbeıt wird m. E durch eın Ziıtat deutlich. Auf heifßt „Seıt

kalen.
dem grofßen Bauernautfstand hielt der Junge Könıg ?X’yclif tür eınen gefährlichen adı-

Kenny: Wyclit, Oxtord 1985
Kenny Hg.) Wyrclif iın hıs Tımes, Oxtord 1986

Vgl Anm
Vgl Anm
F Makower: The Constitutional Hıstory and the Constitution ot the Church of

England, London 1895 (dt Dıie Verfassung der Kirche on England, Berlin 1894
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UÜberblick über die Maßnahmen der Ketzerbekämpfung VO den Anfäfigen
bis 1Ns 17. Jahrhundert das Statut VO  e 1382 als den Begınn der staatlichen
Gesetzgebung Häretiker hervor. Er zıeht den Schlufß, dafß die Kırche
und hre Urgane für die Ketzerverfolgung, die im Vergleich Zzu Kontinent
relatıv milde verlief, ausschlaggebend 36 6 Daneben waren och die Auf-
satze VO  3 Richardson”® und Aston!' erwähnen. Richardson stellt
fest, dafß den geistlichen Behörden VO  a seıten der Krone die tradıtionell test-
gelegte Hıiılte in Häresiefällen Zzutel wurde, der König sıch jedoch eın Fın-
spruchsrecht vorbehielt, WEEeNnNn mehr als die übliche Unterstutzung erbeten

nNnOtTt onlywurde. Tatsächlich bedeutete dies in den ugen Richardsons
the partıcıpatıon of the State, but Its control over anı y actıon taken agaınst
organızed heretical teaching, the virtual ımpotence of ecclesiastical authorıty
(at AlLY rate outside the unıversıitıies) securıng the acquiescence of the Church
in thıs COurse.  «12 Astons Verdienst ist O3 auf den Zusammenhang zwischen
Häresıe un Rebellion hingewıiesen haben Offentliche bzw veröffent-
lıchte Meinung un Gesetzgebung haben iıhrer Ansıcht nach aufeinander —

agıert, „and those who WwWer«e deemed sufficıently dangerous be punıshed
«13rebels and traıtors naturally tended become equated wiıth such.

Angleichung die kontinentalen Mafßßnahmen? Kooperatıon der beiden
Gewalten? Dominanz der Kırche? Domuinanz der Krone” Die Forschung 1sSt
sıch ın der Beurteilung der Ketzerbekämpfung 1n England in bezug autf die
beıden Gewalten nıcht ein1g. Dıie Rolle des Staates bleibt; iıne Formulie-

CC

rung Astons aufzugreıfen, „somewhat en1gmatıc
Es soll 1m folgenden gezeigt werden, dafß die Lollardenbekämpftung, neben

den üblichen kıirchlichen Versuchen der Wiederautnahme VO  5 Ketzern 1in den
Schofß der Kırche, mıiıt den VO Common Law ZULr Verfügung gestellten Mıt-
teln erfolgte. Dabei 1st für die Beurteilung der Rolle der weltlichen und ge1ISt-
lıchen Gewalt die Differenzierung zwischen häretischen Lollarden einerseıts A

d E

un! verbrecherischen Lollarden andererseıts entscheidend. Dıie Lollarden
wurden seıt den &Oer Jahren des 14. Jahrhunderts als Aufrührer und Verrater
angesehen, deren Bekämptung mit den üblichen,; der weltlichen Gewalt ZUT

Verfügung stehenden Mitteln erfolgte. Meıner Ansıcht nach 1st gerade die
Tatsache, dafß die Lollarden in zunehmendem aße als „Staatsteinde“

Richardson: Heresy and the Lay Power under Richard FE In EH  = 51
(1936), 1—28

11 Aston: Lollardy and sedition, 1—1 ın Past anı Present )a
1—44, miıt Ergänzungen 1n Hılton Fg:) Peasants, Knights and Heretics.

Studies in Medieval Englısh Socıial Hıstory (Past and Present Publications), Cambridge
1976, 1981, 5.273—318 (hier benutzte Ausgabe) SOWIl1eEe ın Aston: Lollards and
Retormers. Images and Lıteracy ın Late Medieval Religion (Hıstory Series 22 London
1984, 1—4

Richardson, 24
\ 3 Aston, 5280
l Ebd., S 310

Den Sammelbe rıff „Lollarde“ möchte iıch dıtfterenziert sehen, Je nachdem wel-
ches Vergehen, weltliches der kırchliches, hervorgehoben werden soll
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betrachtet wurden, der Grund dafür; da{fß ın England die Inquisıtion nıcht
Fufß tassen konnte, w1ıe WIr VO Kontinent her kennen. Obwohl die CNS-
lische Kırche versuchte, ıhr Vorgehen die Häretiker effizienter
machen iıch denke hiıer iınsbesondere die Konstitutionen Arundels und
Chicheles Begınn des 15. Jahrhunderts mu{fte s1e der Krone mehr und
mehr die Bekämpfung der Lollarden überlassen, da diesen zunehmend auch .
weltliche Vergehen vorgeworfen wurden, die eindeutig als vorrangıg yalten.

Es gab bereıts 1200 für kurze eıt Ketzer ın England. 7u eiınem Pro-
blem tür Krone und Kirche wurden die Häretiker allerdings erst Ende
des 14. Jahrhunderts. Daher 1Sst angebracht, Mit John Wyclıt beginnen.
Auft die iıhn seit den 70er Jahren des 14. Jahrhunderts unternommenen

Mafßnahmen rauche ıch dieser Stelle nıcht näher einzugehen, da
Dahmus die Verfolgung des Oxforder Gelehrten ausführlich abgehandelt
hat.!® Fur Nsere Fragestellung 1Sst in diesem Zusammenhang lediglich inter-
CSSANT, dafß sıch, w1e schon Rhodes erwähnt, ” viele Bischöfe insbesondere
die einflußreicheren, denen Sudbury und Courtenay 7weifelsohne
gehörten nıcht automatısch Betehle des Papstes gebunden ühlten,
zumal WCeNNn diese Anweısungen das Common Law verstießen. !®
Daneben geben die Ereignisse dieser eıt Hinweise auf eınen anderen wich-
tiıgen Aspekt. Wyclıt blieb mancher Anfechtungen zeitlebens VO  3

Strafen verschont. Da dies offensichtlich autf seıine Beziehungen
John of (saunt zurückzuführen 1st, kann daraus geschlossen werden, da{ß eın
Vorgehen der Kırche ohne b7zw den königlichen Hof VO: vornhereın
ZU Scheitern verurteıilt War Der englische Klerus brauchte emnach die
Unterstützung der Krone.

I1

Wıe bereıts erwähnt, War für den Verlautf der Lollardenbekämpfung 1m
spätmittelalterlichen England die Kombinatıon von Ketzertum und Staatsge-
fahrdung entscheidend. 7 war hatte bereıts regor Al. ın seiınem Schreiben

Vgl Dahmus: The Prosecution of John Wyclıt, New Haven 1952
Rhodes, Ir Ecclesiastical Administratıiön 1n Medieval England. The Anglo-

S5axons the Retormatıon, Notre Dame un! London SEn 167
So War CS z B nıcht erlaubt, jemanden hne königliche Zustimmung verhaften.

Selbst die Autorität des Papstes reichte hıerfür nıcht 24US5. Vgl Eulogium Hıstori1arum
1ve Temporis: chronıcon ab rbe condıto q ad domuinı 1366, onacho
quodam Malmesburiensı (wıith e continuatıon hg Haydon,
3 Bde (Rolls Series 9 > London 1858—63‚ B3 London 1863, 5 348
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Könıg Edward 111 VO Maı ESLTF auf die VO den unorthodoxen Lehren dro-
hende Getahr für Kirche und Könıgtum 7  hingewiesen, ” entscheidenden Eın-
flu{£ß aut dıe englische Häretikerverfolgung hatte dieser Aspekt allerdings TST

als Folge der Peasants’” Revolt VO  an 1381
Es tällt auf, dafß VO  - weltlicher Seıte unmıiıttelbar nach dem Aufstand

eLIwa ın den Anklageschritten oder 1ın den VO Parlament verabschiedeten
Amnestıen keinerle1 Verbindung zwıschen den Lollarden und der Revolte
gesehen wurde.“ Gleiches gilt für die offiziellen kirchlichen Dokumente
dieser eıt  21 Dagegen beschuldigten die 1ın den 900er Jahren des 14. Jahrhun-
derts geschriebenen mönchischen Chroniken ganz eindeutıig die Lollarden
nıcht L1UT der Mittäterschaft, sondern OS der Urheberschaft des Aut-
standes. esonders deutlich trıtt die Lollardenfeindlichkeit bei Walsıngham,
Knighton und Thomas Netter zutage.““ Es emnach Angehörige der

Vgl Thomas Walsıngham, Hıstoria Anglıcana, hg Rıley, Bde (Rolls
Series 28,1), London 1863 —64, 1‚ 5.352—53; John Foxe, Actes and Monuments.
Popularly known The Book of Martyrs, hg. Cattles, Townsend, Bde.,
London 1962; 65 Bd. 3, S 5—

lacıta ın arlıamentoVgl Rotulı Parlıamentorum, ut peticıones
(1278—=15033; Bde., a OF Bd. 3, 111—113 Sır Richar Walgrave, Sprecher
der Commons 1m ersten Parlament ach dem Autstand VO' November 1381, machte
vielmehr die Korruption der Beamten tür den Ausbruch der Gewalttätigkeiten verant-
wortlich (ebd 100, 150) Zudem zeıgt eın Blick auf die die Anführer des Auf-
standes verhängten Straten ausnahmslos die tür Verrat üblichen SOWI1e die Bezeıich-
Nnung „traıtor“, dafß dıe Krone Zu diesem Zeitpunkt keıne Verbindung zwischen den
Häretikern un! den Aufständischen sah (Walsın ham, Hıstori1a, 2! 13222 Henry
Kniıghton, Chronicon, he Lumby, (Rolls Series 92), London 1889—95,

1965, Bd.2, S: 4904310
21 Das Mandat W illiam Courtenays, des damalıgen Bischots VO London, ZUr

Fxkommunikatıon der Mörder Erzbischof Sudburys ware eine gyute Gelegenheit
BCWESECNH, den Kreıs Wyclıf den Pranger stellen. In dem Dokument wurden
jedoch keinerle1ı Namen genannt, uch nıcht diejenıgen John Balls der Wyclıfs elbst:
vgl Kırby (Hg.): Wykeham’s Regıster, 6—1 (Hampshire Record Society),

de., London 1896—99, Bd S 324—726
Selbst ın den Häretikerprozessen Hereford, Repingdon, Aston unı Bedeman

im Jahre 1382 wurde ‚War aut die gemeıinsame Geftahr für Kırche und Staat hinge-
wıesen, ber eın Bezug PE Peasants’ Revolt hergestellt. Wılkıns (Hg.) (3
cılıa Magnae Briıtannıae Hıberniae, Anno Annum Bde.,
London 1R Bd.3, S— 65 Bischof Brinton, der ın seiner Predigt 16  “ 1382
auf die Ermordung Sudburys eingıng, erwähnt ebentalls keine Namen VO Häretikern;
vgl Delvin (Hg.) Sermons of Thomas Brınton, bishop of Rochester, 1373—89
(Camden Socıety, Third Seri1es 3I, 86);, 1954, . 454 —58

Walsıngham stellt einen klaren Bezug 7zwischen John Ball, eınem Anführer des
Aufstandes, un John Wyclıt her Ball War laut Walsingham eın Anhänger des Häreti-
ers und verbreitete dessen Lehren und eıgene häretische Thesen, die schon se1ıt
20 Jahren vertrat. Walsıngham, Hıstori1a, 53  N Walsingham War Benediktiner-
mönch un! gehörte amıt einem Orden Al der schon seıit langer Zeıt en Gegnern
Wyclıits rechnen WAl. Der eıl der Hıstoria Anglıcana, aus der das Zıtat STAMMLT,
wurde urz {@E Walsıngshams W eggang 4US St Albans 1m Jahre 1394 eschrieben, T

einer Zeıt also, als En and schon seıt langem un: 1n besorgniserregen Maifie Pro-
bleme mıit Häretikern ALte Vgl Galbraith: Thomas Walsıngham and the S5aınt
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Bettelorden, dıe diese schwere Beschuldigung die englischen Häretiker
aussprachen. Jedoch zeıgt eın Briet VO 18 1382, den vier Bettelmönche

John of (saunt schrieben, da{fß eın beliebtes Spiel WAar, den jeweiligen
Gegner dadurch in Mißkredit bringen, dafß INa  3 iıhn der aktıven Mıiıttäter-
schaft der Peasants’ Revolt bezichtigte. Dıie vier Bettelmönche beklagten
sıch darüber, da{fß S1e VO  an zahlreichen Gegnern, und besonders VO Häre-
tiker Niıcholas Hereford, beschuldigt wurden, dem Aufstand des Vor-
jahres schuld se1n. Sıe wıesen diese Vorwürte auf das entschiedenste
zurück und belasteten ihrerseıits Hereford.®

Somuit kam also die Verbindung 7zwischen den Lollarden und dem Bauern-
autfstand VO  — 1381“* aufgrund VO gegenseltigen Diffamierungen zustande.
Dennoch wurde adurch ewirkt. )as VO bıs ZU 22. Maı 382
tagende Parlament erließ eın Statut nıiıchtlizensierte Prediger. In diesem
Gesetzgebungsakt bezog InNnan sıch auf die 21 Maı 1387 durch englische
Geistliche erfolgte Verurteilung gew1sser häretischer und falscher Lehren.“
Dahmus datiert das Statut fälschlicherweıse auf den Maı 1382, da eın auf

Albans Chronicle, 2-1 1n: EH  Z 4 / (19932% 2-—30, bes w 7  un Knightons
Chronık STtamm«t ebentalls aus den 1390er Jahren Hıer wurden allerdings Wyclıt als
wichtiger Doktor der Theologie und John Ball als dessen Vordenker ın bezug auf dıe
umstriıttenen Lehren bezeichnet. Diese relatıv nstige Bewertung des Oxforder
Gelehrten Mag damıiıt ın Zusammenhang stehen, Wyclıf Ptarrer VO Lutterworth ın
Leicestershire War un sıch somıt 1n der Nähe des Heimatklosters Knightons (St Mary-
in-the-Meadows 1ın Leicester) befand Zudem WAar Phılıp Repingdon, ehemals eın
Anhänger Wyclifs, 1393 Abt VO Leıicester. Vg Kniıghton, Chronicon, 151, 170

Thomas Netter belegte seıne Anschuldigungen durch ein Geständnis John Balls VOT

Wılliam Courtenay, dem Rıtter Walter Lee und dem Notar John Proteste. FEr besche1i-
nıgte den Lollarden eine aktıve Mittäterschaft dem Aufstand VO 1381 und ter -
strich ıhre Gefährlichkeit gerade uch für die weltliche Macht. Vgl Shirley
Hg.) Fascıculı Zizanıorum Magıstrı Jo WyclıfC Tit1CO asecribed Thomas Netter
(Rolls Serıies 5)s London 1858, 1965, 5.272—74

arl Schnith versaumt C5S, seiınem Aufsatz: Z Wesen un! Bedeutung des Lollar-
dentums 1im Zeıitraum VO  - 1382 bis in: Dıie Universität Prag (Schrıften der
Sudetendeutschen Akademıie der Wissenschaften und Kunste, 7 b 1986, 35—46,
bes 140, darauf hınzuweısen, da{fß der Zusammenhang zwıischen Lollarden und Auf-
stand VO  - den unmittelbaren Augenzeugen nıcht gesehen wurde

23 Vgl Wılkıns, 2—95 Die Darstellung dieses Schreibens beı Dahmus, Prosecu-
t10n, 5.84, ist insofern irreführend, als s1e den FEindruck entstehen läfßt, der Name
Wyclıfs se1 lızıt in der Beschwerde erwähnt. Dıiıes 1st nıcht der Fall Allerdings kann
nıcht AaUSSCSC lossen werden, da: die Angehörigen der Bettelorden uch iındirekt
Wyclıt miıt iıhren Vorwürten belasten wollten.

/war wiırd in der neueren Literatur häut1g die Bereichmia } „Pgasgnts’ Revolt“ MIt
einem Fragezeichen versehen, jedoch o1bt s uch Stiımmen, s1e für gerechtfertigt
halten. So z B Dyer, der ın seiınem Autsatz „The Socıial an Economıic Back-
ground the Rural Revolt ot 1n : The Englısh Rısıng of 1381 Papers resented
al the Past an Present Society Conterence 1981, London 1981, 1—31, 30,
schreibt: „The study of the background of the rebels has reintorced the tradıtional iıden-
tiıticatıon of the 4as maJor particıpants

25 Vgl Luders al gg Statutes of the Realm (
1810—28, Bd.2; 5—2 (5 RıchardII 36:6.3)

1101—-1713); 11 Bde., London
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diesen Tag datiertes königliches Schreiben in den „Statutes of the Realm  <
unmittelbar auf das Statut folgt und Dahmus diesen /7usatz offensichtlich als
Teıl des Statuts betrachtet hat.“° Wurde noch 1381 VO  5 offizieller Seıte keine
Beziehung zwischen dem Aufstand und den nichtlızensierten Predigern
gesehen, stellte das Statut VO  5 13872 einen solchen ezug her und warnte

VOT der Getahr für Kirche und Staat.“/ Es wurde aut dıe Unzulänglichkeiten
der bisherigen Verfahrensweisen hıngewılesen. Dıie Prediger hätten die Vorla-
dungen un Kirchenstraten ignoriert und seıen VO  an Stadt Stadt gewandert,

eın Eingreifen der Kırche verhindern. IBE Jetzt mıiıt dem Statut
ZuUur Anrufung der weltlichen Macht nıcht mehr das Wrıt De Excommuniıcato
Capıendo benötigt wurde, enttiel die früher übliche Frist VO  5 Tagen, dıe
zwıschen der Fxkommunikatıon und der Beantragung des Writs lag Somıit
wurde durch das Statut eın Weg geschaffen, die Hılte des Königs schneller in
Anspruch nehmen.

Das Statut VO: 13872 hat 1n der Literatur verhältnismäfßig wenıg Beachtung
gefunden, denn wird immer wieder darauf hingewıesen, da{fß die Commons
1mM Oktober-Parlament desselben Jahres Einspruch dagegen erhoben.“® ehr
Augenmerk wurde auf die seıt dem 26. Junı des Jahres 1382 erlassenen
Patentbriefe gelegt.“” So meınt z B Dahmus, dafß schon sehr bald nach Ver-
abschiedung des (esetzes die Unzulänglichkeıt der verfügten Mafßnahmen
erkannt wurde und deshalb miıt den Patentbriefen ıne eftektivere Methode
Eıngang in dıe Ketzerbekämpfung fand, da der Weg über die Kanzlei tort-
fiel.” Richardson erkennt ‚W alr den Zusammenhang zwiıischen dem Statut
und den Patentbriefen, seiner Ansıcht nach wurden jedoch beı den Letztge-
nannten ein1ıge wichtige Änderungen festgeschrieben, die nıcht 1m Wortlaut
des Statuts enthalten Zum ‚einen ar 1U »” need [mehr] tor
bıshop certify the chancellor iın alıy particular ase 88l order obtaın writ

the <heriff: the bishop has merely Name the 1119  s he wiıshes arrested and
Zum anderen blieb die letzte Entschei-produce the commı1ıssıon

dungsbefugnis beiım Könıig, der aufgrund eiıner Appellatıon des Beschul-
dıgten eingreiten und seıne Freilassung verfügen konnte.* Richardson 1St
emnach der Auffassung, da{fß das Statut vorsıieht, die bildenden Kommiıis-

Vgl Dahmus, \  Prosecution, 5.9  ©O Foxe, S macht denselben Fehler.
1382 aßt sıch eın Stimmungsumschwung ZUuungunsten der Lollarden verzeichnen,

der sıch auch in den Vorgängen des Parlaments widerspiegelte. „Unde milıtes, et I
quı congregatı SUNLT Ytie regnı el parlıamenti, requirebant archiepiscopum C SULS
suffraganeıs UL finem acerent de talıbus errorıbus el haeresibus: et YeCxX C regalıbus
promittebat e15s legale adjutorium vgl Bas: ZiZ:: TT

28 Vgl Aston, 217 Wılliam Stubbs erwähnt 5  > da{fß das Statut 1m Oktob 1382
aufgehoben wurde Vgl Stubbs The Constitutional Hıstory of Englan ın 1ts
Orıgıin and Development, Bde., Oxford Ba 2 5.470—71 Dagegen sprechen
allerdings die och ın den Jahren 1354 erlassenen Patentbriete.

Vgl z B Calendar of Patent Raolls GER); 1381—85,; 5.487
Vgl Dahmus, Prosecutıion, 00—01

31 Vgl MC?3rd50n‚ 5.8
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s1ıonen jeweıls Miıt der Verhaftflng einer bestimmten, VO Bischot benen-
nenden Person beauftragen. Dann ware, da 1U  wn dıe Fxkommunikation für
die Einschaltung des weltlichen Arms keine Voraussetzung mehr ist, die in
diesem Gesetz niedergelegte Prozedur die 40-Tage-Frıst verkürzt.

kann weder Dahmus’ och Richardsons Auffassung gefolgt werden.
Ich halte zunächst für sehr unwahrscheinlich, dafß die Unzulänglichkeit
einer NCUu getroffenen Verordnung sıch bereıts iınnerhalb eınes Monats Zeiet.
Die Patentbriefe w1e Dahmus als NCUC Phase 1in der Ketzerbekämpfung
sehen, 1St somıt m. E talsch. Vielmehr mMUu INanl die königlichen Schreiben
1m Lichte des Statuts betrachten, zumal ZU Zeitpunkt des Erlasses des
ersten Patentbrietes (noch) gültig WEr Weıl Dahmus diesen Zusammen-
hang nıcht erkannt hat, kommt dem ebenftfalls nıcht zutrettenden
Schlufß, dafß der Weg über die Kanzleı be] den Patentbrieten orttiel und die
Prozedur somıt beschleunigt wurde. Im Statut wiırdu aber verfügt, da{fß die
Kommuissıonen nach „certification“ durch die Prälaten VO  3 der Kanzleı
ernannt werden sollten und eın Patentbriet mußte schließlich auch über die
Kanzlei laufen Dıe Ermächtigung des Erzbischots VO Canterbury ZUr Vgr—
haftung der Prediger ist emnach nıchts anderes als die VO Statut vorgese-
hene Kommissionsbildung. Da der Geistliche 1im Auftrag des Könıgs tun-
zjerte, gab INa  e} hm einen Patentbrief, mı1t dem S1C Jederzeıt ausweısen
konnte. DDas NEUC Verfahren WAar schneller, allerdings nıcht, w1e Dahmus
Sagt, weıl der Weg über die Kanzleı fortfiel, sondern weıl jetzt miıt dem
Patentbriet ıne N} ruppe VO Personen VOTr'  SCH werden
konnte. Das Wrıit De XCOMMUNLCALO Capiendo mufste dagegen VO Fall Z
Fall nach 308 VO  — mıindestens Tagen erneut beantragt werden.
Richardson hingegen erkennt War den Zusammenhang zwischen dem Statut
und den Patentbrieten, sıeht iın letzteren allerdings ıne Erweıterung der
Bestimmungen des Statuts. Hıerzu mu zunächst DESaAQL werden, dafß aus

dem Wortlaut des (sesetzes nıcht hervorgeht, w1e€e die „Certifications“ Uu-

sehen hatten, ob die Bischöte die Namen VO nıchtlizensierten Predi-
SCIN eNNCHN hatten oder NUur ganz allgemeın auf das Vorhandenseın dieser
Personengruppe hingewiesen werden mußte, den Sheritt SA Eingreıiten

bewegen. Es heißt lediglich: „Ordene est cest Parlament, qaueE Commi1s-
SL1ONS du Ro: sozent dırectzDie Rolle von König und K%erus bei der Häretikerverfolgung in England 31  sionen jeweils mit der Verhaftfing einer bestimmten, vom Bischof zu benen-  nenden Person zu beauftragen. Dann wäre, da nun die Exkommunikation für  die Einschaltung des weltlichen Arms keine Voraussetzung mehr ist, die in  diesem Gesetz niedergelegte Prozedur um die 40-Tage-Frist verkürzt.  M. E. kann weder Dahmus’ noch Richardsons Auffassung gefolgt werden.  Ich halte es zunächst für sehr unwahrscheinlich, daß die Unzulänglichkeit  einer neu getroffenen Verordnung sich bereits innerhalb eines Monats zeigt. ””  Die Patentbriefe wie Dahmus als neue Phase in der Ketzerbekämpfung zu  sehen, ist somit m.E. falsch. Vielmehr muß man die königlichen Schreiben  im Lichte des Statuts betrachten, zumal es zum Zeitpunkt des Erlasses des  ersten Patentbriefes (noch) gültig war.” Weil Dahmus diesen Zusammen-  hang nicht erkannt hat, kommt er zu dem ebenfalls nicht zutreffenden  Schluß, daß der Weg über die Kanzlei bei den Patentbriefen fortfiel und die  Prozedur somit beschleunigt wurde. Im Statut wird nun aber verfügt, daß die  Kommissionen nach „certification“ durch die Prälaten von der Kanzlei  ernannt werden sollten — und ein Patentbrief mußte schließlich auch über die  Kanzlei laufen. Die Ermächtigung des Erzbischofs von Canterbury zur Ver-  haftung der Prediger ist demnach nichts anderes als die vom Statut vorgese-  hene Kommissionsbildung. Da der Geistliche im Auftrag des Königs fun-  gierte, gab man ihm einen Patentbrief, mit dem er sich.jederzeit ausweisen  konnte. Das neue Verfahren war schneller, allerdings nicht, wie Dahmus  sagt, weil der Weg über die Kanzlei fortfiel, sondern weil jetzt mit dem  Patentbrief gegen eine ganze Gruppe von Personen vorgegangen werden  konnte. Das Writ De Excommunicato Capiendo mußte dagegen von Fall zu  Fall: nach Ablauf. von mindestens 40 Tagen erneut beantragt werden.  Richardson hingegen erkennt zwar den Zusammenhang zwischen dem Statut  und den Patentbriefen, sieht in letzteren allerdings eine Erweiterung der  Bestimmungen des Statuts. Hierzu muß zunächst gesagt werden, daß aus  dem Wortlaut des Gesetzes nicht hervorgeht, wie die „Certifications“ auszu-  sehen hatten, d.h., ob die Bischöfe die Namen von nichtlizensierten Predi-  gern zu nennen hatten oder nur ganz allgemein auf das Vorhandensein dieser  Personengruppe hingewiesen werden mußte, um den Sheriff zum Eingreifen  zu bewegen. Es heißt lediglich: „Ordene est en cest Parlament, que Commis-  sions du Roi soient directz ... apres & selonc les Certifications des Prelatz ent  a faires en la Chancellerie ...“. Nun konnten Kommissionen für bestimmte  Personen gelten (und waren in diesem Fall meistens örtlich nicht begrenzt)  oder für bestimmte Verbrechenskategorien, wie z.B. Felonies (und dann mit  :  örtlicher Begrenzung der Befugnis), erlasseg werden. Die.nach 1382 erlas-  ——  ‚32 Vgl. z.B. die Prozesse gegen Hereford, Aston und Hereford in Concilia,  $.160—65. In den zwischen dem Statut und dem ersten Patentbrief liegenden Tagen  Er  hatte die Kirche keine Schwierigkeiten, die besagten Häretiker zu zitieren.  33 Ich bin der Ansicht, daß die bereits erwähnten späteren Patentbriefe für die Bei-  behaltung des Statuts sprechen. Darüber hinaus wurde das Statut von 1382 ausdrücklich  im $tatut 25 Henry VIIL. c.14 als geltendes Recht bestätigt. Vgl. Statutes, Bd. 3, S. 454.  $selonc les Certifications des Prelatz ent

faıres Ia Chancellerie s Nun konnten Kommissiıonen für bestimmte
Personen gelten (und in diesem Fall meıstens örtlich nıcht begrenzt)
oder tür bestimmte Verbrechenskategorien, wI1ıe z B Felonies (und dann miıt
örtlicher Begrenzung der Beftugnis), erlassen  S E werden. Dıe nach 1382 erlas-

Vgl 7: die Prozesse Hereford, Äston un! Hereford in Concılıa,
0—6 In den zwıschen dem Statut und dem ersten Patentbriet liegenden Tagen brhatte die Kırche keine Schwier:ı1 keiten, die besagten Häretiker zıtlieren.
33 Ic bın der Ansıcht, dafß 1e bereıts erwähnten spateren Patentbriefe tür die Be1-

behaltung des Statuts sprechen. Darüber hınaus wurde das Statut VO 1382 ausdrücklich
1im Statut 72 HenryH1 14 als geltendes Recht bestätigt. Vgl Statutes, n 454
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Patentbriefe persönlich den Bischoft und örtliıch die 1I16-
es«c gebunden”” und auf alle Personen bezogen, dıe die verurteilten Lehren
vertraten oder predigten. Daher gehe ich davon aus, da{ß mıiıt den „certifica-
tions“, die 1mM Statut erwähnt werden, lediglich der Hınwelils auft das Vorhan-
denseın VO nıchtlizensıerten Predigern ausreichte, ohne da{ß ein bestimmter
Name genannt werden mußflte. Dann nämlı:ch ware zumindest dieser Name in
den Patentbrieten erwähnt worden, auch WE die Verhaftungsbefugnis
zudem auch tür weıtere Personen galt Ich möchte sOmıt Richardson wider-
sprechen, der der Ansıcht 1St; das Statut sähe VOI;); „COo certify the chancellor
iın anı y particular asc in order obtaın wriıt the cheriff£. .“.35 7Zudem
wurde ıne Oommıssıon nıcht durch eın Wrıiut gebildet. Dıie VO  — Riıchardson
beschriebene Prozedur ezieht sıch auf das W riıt De XCOMMUNILCALO
Capıiendo. Das heißt NU: 1aber auch, dafß die Bestimmungen des Patentbrietes
nıcht über das Statut hinausgehen, denn stand dem Bischot TST einmal die
Kommuissıon PArt Verfügung, reichte selbstverständlich allein se1ın Befehl;,
die Verhaftung eınes Beschuldigten erreichen.

Ferner mMuUu darauf hingewıiesen werden, dafß der VO  . Rıchardson als
zusätzliche Neuerung herausgestellte ‚safeguard agaınst abuse‘, das Appella-
tionsrecht den Könıig, nıcht 1mM Patentbriet stand. Dort 1St Ur die Rede
davon, dafß die Gefangenen solange 1mM Gefängnis bleiben mulßsten, bıs sS1e
wıderrieten oder der Könıg bzw seın Kronrat iıne anderslautende Vertfü-
Sung treffen würde. Dıes War keineswegs ungewöhnlıch. Richardson selbst
erwähnt einen Fall aus dem Jahr 1236, bei dem der Sheriff ZUr Verhattung
ermächtigt wurde, 1aber auf die köniıglichen Instruktionen wartfen sollte. *®
Auch beim Wrıit De XCOMMUNILCALO Capıiendo konnte der Öönıg eingreıten,
dann nämlich, wenn der Fxkommunizierte bewies, da{ß sCh der Fxkom-
muniıkatıon ıne höhere geistliche nNnstanz appelliert hatte. In dem Fall
mußte de Gefangene sotort treigelassen werden.?”

Ich bın somıt der Ansıcht, dafß die in den Patentbrieften getroffenen Vertfü-
SUNsSCH keineswegs über die Bestimmungen des Statuts hinausgehen, sondern
dem üblichen Modus entsprechen und sıch bei den königlichen Schreiben
lediglich die Ausführung des Statuts handelt.

Zudem MUuU geSaAgTL werden, dafß Rıchardsons Wertung, die Kirche hätte
das beschleunigte Vertahren damıt bezahlt,; dafß S1€E der weltlichen Macht „the
decıding voıice“ gab, nıcht gefolgt werden kann. Es zeıigt sıch vielmehr,
da{ß sıch die Kırche dem im Rahmen des Common Law üblıchen Modus
unterwarftf und keinerle1 Sonderbehandlung hatte. Sowı1e die
Hıiılfe der Krone angefordert wurde, bestimmte das weltliche Recht die Spiel-
regeln, un: dies auch bereıits 1m Rahmen des Vertahrens miıt dem Wrıit De

Vgl Rıchardson,
35 Ebd.,

Ebd.,
Fur Appellationen 1im Rahmen des Writs De Excommunicato Capıendo vgl

Logan, Kapıtel
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XCOMMUNAILCALLO Capiendo. Nıcht das schnellere Verfahren, sondern dıe
_ Hılte des weltlichen Arms Sanz allgemeın mufßte VO  a der Kıirche ezahlt

werden.
Mıtte der 80er Jahre des 14. Jahrhunderts hatte INa  z} die Gefahr, die durch

die larden drohte, erkannt und versucht, die auftfkommende Häresıe durch
Besch eunıgung des alten Verfahrens bekämpften. Somıit 1St durchaus
gerechtfertigt, das Jahr 132} als Zäsur in der Ketzerbekämpfung spätmıt-
telalterlichen England anzusehen, W1€ in der Forschung üblich 1St, jeden-
falls 1m Hınblick auf das Statut, wenıger ın bezug auf die Patentbriefte. Die
Hılte des weltlichen Armes konnte 1U  an schneller und ıne bestimmte
ruppe VO Personen iın Anspruch MM werden. Dıie dabei aNSC-
wandten Mafßnahmen 1U aber keineswegs NEeEu oder ungewf»hx3lic}_1‚sondern entsprachen dem Common Law Daneben blieb ımmer auch die
Anrufung des weltlichen Arms mıt Hılte des Wrıiıts De XCOMMUNILCALO
Capıendo erhalten.

111

Neben 1382 wırd das Jahr 1388 als wichtiges Datum bei der Ketzerbe-
kämpfung SCNANNLT. Waren 1382 die Dıiffamierungen anläfßslich der Peasants’
Revolt ausschlaggebend für eın Vorgehen die Häretiker SCWESCH,
schien 1U das Parlament sens1ıbilisiert für die Gefahren, die VO häretischem
Schrifttum ausgingen.

„Qu0 eCLAM die Lempore ın pleno parlıamento HAsSTS exuberavıt de 751
lardıs el predicacıonibus Iibrıs Anglıcıs, quıibus ıdiotas et simplices
Dravıs doctrinıs diversimode perverterunt enOormıter quosdam op1-
nioniıbus quası per Anglıam locupletes fallacıiter infecerunt. «35

Neben der Westmuinster Chronicle berichtet auch Knighton VO einer et1-
t1on, in der der Köniıg aufgefordert wurde, Miıttel tinden, dıe
Verbreitung häretischer Schriften vorzugehen. Als probates Miıttel wurden
wıederum Kommissıonen angesehen, die se1it dem März 1388 eingesetzt
wurden. Zwar WAaTr das Vorgehen derartiges Schrifttum sıch nıcht
NCU, doch sollten die Schritten jetzt nıcht mehr W1e€e och 13. Julı 1382
VO König 1ın seiınem Patentbrief den Kanzler der Universıität Oxtord VCI-

tügt” dem Erzbischof, sondern vielmehr dem Kronrat ZUuUr Prüfung VOISC-
legt werden. Damıt brach, S: schien CS, die Krone 1n ıne ursprünglıche
Domäne der Kırche eın Zudem sollte den der _ Proklamation zuwiderhan-
elnden Personen VO  — der Kanzlei der Prozeß gemacht werden. Diese
Bestimmung 1St nıcht weıter ungewöÖhnlıch, denn schliefßlich verstießen S1e Ja

385 Hector, Harve ' (Hgg.): The Westminster Chronuicle 1—1
(Oxford Medieval Texts); Oxtor 1982, 3185

Vgl Wılkins, 66 —67/

Zrtschr.f£.
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weltliches Recht Dıie seit dem 30. Maärz 1388 eingesetzten Kommıis-
s1ionen wurden zunächst NUur 4aus weltlichen, spater sowohl aus weltlichen-als
auch Aaus geistlıchen Personen gebildet und schließlich auch aus Bischöten
allein. ®° Dabei $ällt auf, da{fß ımmer dann, WEn die Kommıuissıonen mıt Kle-
rikern un Weltlichen besetzt M, eın wichtiger Zusatz auftauchte.“
Kommissıonen dieser Art konnten auch über dıe Rechtgläubigkeit VO  3

Beschuldigten urteılen. Dıiese Kompetenz wurde durch die Anwesenheıt der
Kleriker vegeben. Sıe aglıerten als Gutachter. Das Statut VO  5 13872 hatte sıch
auft dıe ım Maı desselben Jahres von der Kirche verurteılten Lehren bezogen

die DU eingesetzten Kommuissıonen sollten bestimmte Bücher kontis-
zieren und Personen verhaften, die dıe darın enthaltenen häretischen
Ansıchten vertraten Es sOomıt, Ww1e scheınt, immer bestimmte
Ansıchten, die bekämpft wurden, und nıcht die Häretiker allgemeın.

Die Kommissıonen des Jahres 1388 sınd eın schönes Beıispiel dafür, da{fß die
Krone dıie Kompetenz der Kırche keineswegs 1ın rage stellte. Dennoch we1l-
tete S1e iıhren Zuständigkeitsbereich immer mehr auf Kosten der Kırche A4AUS

Das gemeınsame Ziel stand dabei 1im Zentrum des Interesses, und die Krone
oriff dort heltend e1n, das eın kirchliche nstrumentarıum nıcht 4US-

reichte, des Problems Herr werden. Da allerdings die wachsende
Raolle der weltlichen Gewalt be1 der Bekämpfung der Häresıe auch
Schwierigkeiten tführen konnte, zeıigt nıcht zuletzt das Beıispiel W ılliam WI1nN-
derbys.

Er mu{fte sıch ,} 13872 VOT dem Bischof VO  5 Lincoln verantworten und
widerrief seine häretischen Ansıchten. Jahre spater WAar wıeder aktıv und
wurde VOT den Bischof VO  5 Heretord gebracht. ““ Nachdem einıge Vorla-
dungen ignoriert hatte, verurteilte INan ıhn ıIn Abwesenheit als Häretiker,
worauthin Swınderby die weltliche Macht appellierte. Neben der bereits

In einem Befehl VO 1. August 1388 heißt CS 65 se1 sicherzustellen bei eıner
Strafe VO 200 dafß diese Personen einem bestimmten Tag in der Kanzlei
erscheinen, ”° ANSWeET what chall be aıd agaınst them tor breach ot the Catholıic
taıth, NOL presumıng in the meantıme teach maıntaın heresies and wıcked Opın1o0ns,and by such mainprise set free trom prison“; vgl Calendar of Close Raolls
1385—89, 519 Allerdings WAar 6S uch üblich, die aut autiıon Entlassenen aufßer VOr
en Könıg und seinem ronrat auch VOT dem Erzbischof der dessen Beauftragtenerscheinen lassen; vgl ebd., 529 Für die unterschiedliche Zusammensetzung der
Kommissionen vgl CPR 1385—89, 5.427, 430, 468, 550

41 So erhielten der Doktor der Theologie Thomas Brightwell, der rebend W ılliam
Chisulden SOWIle der Rıtter Richard de Barewe und eın gewısser Robert Lan ham
25 Maı 1388 den Auftrag, diıe Bücher Wyclifs un! Heretords aufzuspüren VOT den
ronrat bringen, ferner das Verbot des Schreibens un: Verbreitens derartı
Schritttums proklamieren und atter proclamation made, offen CTS
and examıne them, an commıt them, when conviıcted, prison untiıl they disavow
theır heresies untıl urther order tor theır delivery“, Vgl CPR 1385—89, 468

Rıchardson erwähnt tür das Jahr 1388 einen Prozeß Swinderbys VO dem Bischot
VO Lincoln. Für dieses Jahr 1St Ort allerdings kein Vertahren diesen Häretiker
nachzuweisen. Vgl Rıchardson, 11 Der ım Registrum Johannıs Trefnant, ep1scop1Herefordensis, MCCCLXXXIX-MCCCCI (Cantilupe Socılety 1914; (CCanter-
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Dıie Rolle VO Könıg und Klerus be1 der Häretikerverfolgung 1n Engl%md
oben erwähnten Auffassung Swınderbys bezüglich der renzen zwıschen
Canon Law und Common Law emerkt weıter,

„The secunde 15 for ın of heresie ther liggeth judgement of deth, an that
dom HLA NOL hbe zwithoute the Rynges JustizDie Rolle von König und Klerus bei der Häretikerverfolgung in Engl%md 35  oben erwähnten Auffassung Swinderbys bezüglich der Grenzen zwischen  Canon Law und Common Law bemerkt er weiter,  „The secunde cause is for in cause of heresie ther liggeth judgement of deth, and that  dom may not be geven withoute the kynges justiz ... an therfore openly I appele to  and sende my conclusions to the knyghtes of the parlement to be schwet to the lordes,  «43  and to be taken to the justiz to be wel aviset or that thai given dome.  Er erwähnt also bereits die Todesstrafe auch für Häresie, obwohl diese ja  bekanntlich erst 1401 in England per Statut verfügt wird. Darüber hinaus  bittet er die Mitglieder des Oberhauses, seine Thesen zu prüfen.  Für Swinderby spielte also das Common Law eine zentrale Rolle. Indem  die Kirche das Writ De Excommunicato Capiendo beantragte, fügte sie sich  dem Modus des weltlichen Rechts und erkannte seine Vorrangstellung in  diesem Bereich an, so z.B. auch das Einspruchsrecht des Königs gegen die  Entscheidungen des Klerus. Gleichzeitig bedeutete dies aber auch, daß die  weltliche Macht auf Terrain vorstieß, das ehemals ausschließlich in den Juris-  diktionsbereich der Kirche fiel, zumal wenn es sich bei den der Häresie Ver-  dächtigten zugleich um weltliche Straftäter handelte. Nach und nach ver-  schoben sich daher diese Grenzen zugunsten der Krone. Sie war es, die den  Einflußbereich der Kirche festlegte.‘* Der Klerus erhob dagegen keinen Ein-  spruch, denn es galt, ein gemeinsames Ziel zu erreichen.  bury & York Society 20, 1916) hg. v. W.W. Capes, S.231ff., ausführlich überlieferte  Prozeßbericht nennt nur das Jahr 1382 für ein Verfahren vor dem Bischof von Lincoln.  Die Überschrift in diesem Register ist allerdings irreführend. Offensichtlich teilte der  Bischof von Lincoln am 10.2.1389 dem Erzbischof von Hereford die Einzelheiten  seines Verfahrens gegen Swinderby mit. Vgl. ebd. S.231. Auch Erzbischof Courtenay  erwähnt in seinem Schreiben an die Bewohner der Diözesen ‚Meneven et Landaven‘ nur  einen Prozeß. Vgl. Wilkins, S.215. Es sei angemerkt, daß Dahmus dieses Mandat  fälschlicherweise als ein Schreiben an die Bewohner der Diözese Lincoln bezeichnet.  Vgl. J. Dahmus: William Courtenay. Archbishop of Canterbury 1381—1396, Univer-  in Wales.  sity Park 1966, S.226. Tatsächlich sind dies aber die Diözesen St. Davids und Llandaff  % Registrum Johannis Trefnant, S.272.  *# In England bestimmte von jeher der König den Wirkungsbereich der Kirche. Wil-  liam the Conqueror besiegelte gegen Ende des 11. Jahrhunderts die Trennung der geist-  lichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit: geistliche Belange sollten nur noch vor einem  geistlichen Gericht, weltliche nur noch vor einem weltlichen Gericht entschieden  werden. Damit aber begann die Schwierigkeit der Differenzierung. Was waren weltliche  Belange? Kompetenzstreitigkeiten ziehen sich durch das ganze englische Mittelalter.  Dabei bestimmte aber immer die Krone, was zu ihrem Jurisdiktionsbereich gehörte. An  dieser Stelle sei nur das „Writ of Prohibition“ genannt, das allgemein dazu dienen sollte,  ein untergeordnetes Gericht zu hindern, seine Jurisdiktion auszuweiten. In der Praxis  fand es jedoch häufig gerade auf klerikale Gerichte Anwendung, da diese eine großzü-  gigere Auffassung ihres Kompetenzbereiches hatten, als der König gewähren wollte.  Vgl. hierzu G. B, Flahiff: The use of prohibitions by clerics against ecclesiastical courts  in England, in: Medieval Studies 3 (1941), S. 101—16; Ders.: The writ of prohibition to  court christian, in: Minnesota Law Review 20 (1936), S:272-93; R:H: Helmhokz:  Writs of Prohibition and Ecclesiastical Sanctions in the English Court Christian, in:  Minnesota Law Review 60 (1976), S. 1011—33.  FEtherfore openly appele
and sende conclusions the knyghtes of the parlement LO he schwet LO the ordes,
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Für Swınderby spielte also das Common Law ıne zentrale Rolle Indem
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dächtigten zugleıich weltliche Straftäter handelte. ach und nach VOCI-
schoben sıch daher diese Grenzen zugunsten der Krone. Sıe Wr CS, die den
Eıintlußbereich der Kırche festlegte.”“ Der Klerus erhob dagegen keinen Eın-
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Im Jahre 395 brachten die Lollarden einen Anschlag den Türen VO  5
St Paul’s und der Westminster Abbey Dıie „Iwelve Conclusions“ ent-
1elten scharte Angriffe die Kirche.” Sowohl der Ort als auch der eıt-
punkt der Proklamation dieses Reformprogramms sorgtältig dU>S-
vewählt worden: INan erreichte dıie weltliche und geistliche Macht olEi-
chermaßen. Oftensichtlich die Absıcht der Ketzer, ihre Thesen 1m
Parlament diskutieren lassen. och War dies überhaupt realıstisch? Hatten
S1Ee einen starken Rückhalt 1im Parlament? Walsıngham nn die Namen
der wichtigsten Sympathisanten, ”® die alle promiınente Miıtglieder der englı-
schen Verwaltungsschicht und Beziehungen ZUuU Königshof unter-
hıelten.

Diese Ereijgnisse sınd insotern für A1SCHE Fragestellung interessant, als s1€e
das Problem der Hıntermänner der Lollarden aufzeigen. Obwohl dem CNS-
iıschen Klerus die promınenten Sympathisanten ekannt N, lieben S1€e
VO einer Verfolgung verschont. Es ıbt keinen Hınwelıls darauf, dafß S1€ sıch
VOTr eiınem geistlichen Gericht verantworten mußlten. Dies zeıgt wıederum,
dafß die Kırche ılflos WAarl, wenn S1e sıch nıcht aut die Krone stutzen konnte.

Wılks geht OS weıt, das n Lollardentum als eın „Court-centred
movement“ bezeichnen.“® Damıt welst auft eiınen wichtigen Punkt hın
die Lollarden mehr als 1U ıne Gruppe VO Personen mıiıt verschıe-
denen häretischen Ansıichten, als ıne relig1öse ewegung. Sıe auch
oder VOT allem eın polıtıscher Machttaktor.

Autfgeschreckt durch die „Iwelve Conclusions“ petitionıerte der engliısche
Klerus Februar 1395 den Könıig, Schritte die ständıg wach-
sende Zahl der Häretiker einzuleiten.*  9 Gleichzeitig intormierten S1€e apst
Bonifaz L der in seıner Antwort die Erzbischöfe VO Canterbury und
York torderte, die Lollarden bekämpten und hre Wıedereingliederung ın ‘.
die Kırche Z betreiben, aber

45 Vgl Fas Zız 5. 360—68; Wılkins, 5.221—23% Foxe, 5.203—06
Rıchard Stury, Louı1s Clıfford, Thomas Latymer, John Montague: vgl W al-
A} Hıstorı1a, 216smgVgl hierzu MeFarlane: Lancastrıan Kıngs an Lollard Knights. Oxtord

1972 5  [  WE EF  Y OI48 SO read ‚royalıst‘ where CONteMPpOrarYy ecclesiastical SOUTCE would wrıte Lol-
ard oes z00d deal SUSgESL why ıt 15 longer IYy ask how Wyclıt Orga-nısed the Lollards: complex ot arıstocratıc political groupıngs they WEeTIC alreadythere iın the torm ot the tamıilies whi administered the kıng"s Oovernmentell betore Wyclıif joıined them himself an SET about orafting appropriate theo-
102y (as ıt seemed hım) NIO theır antı-papalısm“. Wilks Royal Priesthood; the
Or1gıns of Lollardy, 1n : The Church ın Changing Socıety. Contftlict Reconcıilıation

Adjustment? Proceedings of the CIHEC-Conterence 1ın Uppsala, Au IA
1977 (Publications of the Swedish Socıety of Church Hıstory N;S:) Uppsa 1978, 68

Vgl Wilkins, S2973
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Dıie Rolle VO Könıig un! Kleru; bei der Häretikefiédolgung iın Englahd
their refusal, LO strıp those who a4are ecclestiastıcs of all prerogatıve of their

order, an leave them be Dunıshe, bDy the secular> and o leave those zwho
a4are laymen fO be punished by the secular Judge; declarıng them an theır defenders
anathema, and layıng the places zhere they dwell an through zuhich they DaAaSS
under interdict; depriving them of ecclesiastical burıal, an CAaUSINZ z00ds LO be a}
plied the TEDENUE (fisco) of their immediate lord; invokıng, ıf expedient, the aıd of
the secular arm , compelling contradıctors AAan rebels, eccleszastical an mundane, by

50ecclesiastical without appealDie Rolle von König und Kleru; bei der Häretikefiédolgung in Englahd SE  »  on their refusal, to strip those who are ecclesiastics of all prerogative of their  order, and leave them to be punished by the secular power, and to leave those who  are laymen to be punished by the secular judge; declaring them and their defenders  anathema, and laying the places where they dwell and through which they pass  under interdict; depriving them of ecclesiastical burial, and causing goods to be ap-  plied to the revenue (fisco) of their immediate lord; invoking, if expedient, the aid of  the secular arm; compelling contradictors and rebels, ecclesiastical and mundane, by  «50  eccleszastical censures without appeal ...  Gleichzeitig sandte der Papst ein Schreiben an den König. In ihm wird  Richard II. aufgefordert, den Klerikern nicht nur Hilfe und Wohlwollen ent-  gegenzubringen, sondern ihnen in ihrem Wirken gegen die Ketzer auch zu  assistieren. Darüber hinaus sollte der König seine Beamten anhalten, aus  eigenem Antrieb gemäß ihrer Befugnis gegen Häretiker vorzugehen, wie ihr  Amt es verlangte, „videlicet qui pertinaciter in eorum malicia et peccatis sor-  dere decreverunt, expellendos exterminandos seu ecıam carcerandos et clausos  « 51  carceribus detinendos quousque digna sentencia ıllos dictaverit puniendos  .  Der Papst wünschte sich also nicht nur die Unterstützung der Krone, son-  dern darüber hinaus auch eigene Aktivitäten gegen die Ketzer. Jacobs Wer-  tung, daß „there was no regular machinery of inquiry beyond the initiative of  the bishop and his archdeacons. The secular power might be called in, as in  the past, by special commissions, to assist the ordinaries in their search, but  would not do so as a matter of course. . .“°” kann daher nicht gefolgt werden.  Als Reaktion auf die Aufforderung Papst Bonifaz’ IX., entschieden gegen  die Lollarden vorzugehen, ist die dem Parlament von 1397 vorgelegte Peti-  tion des englischen Klerus zu verstehen.°® Hierin wurde der altbekannte Vor-  wurf erhoben, die Lollarden. würden Unfrieden und Aufruhr ins Land  tragen. Da kirchliche Maßnahmen nichts ausrichten konnten, war die welt-  liche Macht aufgerufen, gemäß ihrer Pflicht mit dem weltlichen Schwert  gegen die Ketzer vorzugehen. Als Strafe für das Verbrechen der Häresie  sollte die Hinrichtung und Konfiszierung der Temporalien gesetzmäßig ver-  ankert werden.  Dies war das erste Mal, daß die Todesstrafe für Ketzerei im Parlament  beantragt wurde. Aber so neu war die Idee auch in England nicht. Wenn man  der Aussage Swinderbys Glauben schenken darf, dann war ihm bereits 1382  von Mönchen die Verbrennung angedroht worden.” Walsingham berichtet  50 W.H. Bliss, J. A. Twemlow (Hgg.): Calendar of Entries in the Papal Registers  relating to Great Britain and Ireland: Papal Letters (1198—1492), 14 Bde.,  1893—1960; Bd.4, S: 515—16.  Lovdon  51 Vgl. Registrum Johannis Trefnant, S.407.  5 E.F. Jacob (Hg.): The Register of Henry Chichele. Archbishop of Canterbury,  1414—1443 (Canterbury and York Society 42, 45, 46, 47), 4 Bde., 1938—47, Bd.1,  „ CXXX.  e  5 Vgl. H.G. Richardson, G.O. Sayles: Parliamentary Documents from formula-  ries, in: Bulletin of the Institut of Historical Research 11 (1934), S. 152—54.  ba  >4 Vgl. Registrum Johannis Trefnant, S.238—39.  sGleichzeıitig sandte der apst eın Schreiben den önıg. In ıhm wırd
Rıchard 11 aufgefordert, den Klerikern nıcht 11UL Hılte und Wohlwollen ent-

gegenzubringen, sondern ıhnen in ıhrem Wırken die Ketzer auch
assıstieren. Darüber hınaus sollte der OoN1g seiıne Beamten anhalten, 4 u

eiıgenem Antrıeb vemäfß ihrer Befugnis Häretiker vorzugehen, w1e ihr
Amt verlangte, „vıidelıcet guı pertinacıter In OTr malıcıa el peccatıs S$O7-

ere decreverunt, expellendos exterminandos SE CLAM carceran.dos et oClausos
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Der apst wünschte sıch also nıcht 11UTL die Unterstützung der Krone, SON-
dern darüber hınaus auch eıgene Aktıivıtäten die Ketzer. Jacobs Wer-
Lung, da{fß „there W as regular machıinery of INnquıry beyond the inıtlatıve of
the bishop an hıs archdeacons. The secular 197 might be called ın, ın
the past, by specıal COmM1SS10NS, assıst the ordinaries in their search, but
would NOT do atter of COUISEC 52 kann daher nıcht gefolgt werden.

Als Reaktion auf die Aufforderung apst Bonuitaz’ L entschieden
die Lollarden vorzugehen, 1St die dem Parlament VO  w} 1397/ vorgelegte et1l-
tiıon des englischen Klerus verstehen. Hıerin wurde der altbekannte Vor-
wurtf erhoben, die Lollarden würden Untrieden und Aufruhr 1Ns Land
tragen. Da kirchliche Maßnahmen nıchts ausrichten konnten, WAar die welt-
lıche Macht aufgerufen, gemäfß ihrer Pflicht mıiıt dem weltlichen Schwert

die Ketzer vorzugehen. Als Strate für das Verbrechen der Häresıe
sollte die Hınrıchtung und Konfiszierung der Temporalıen gesetzmäßßıg Ver-
ankert werden.

Dıiıes Wr das Mal;, da{fß die Todesstrate für Ketzereı 1M Parlament
beantragt wurde. ber DNECUuU War die Idee auch ın England nıcht. Wenn INan
der Aussage Swınderbys Glauben schenken dart, dann War ıhm bereits 1387
VO  o Mönchen die Verbrennung angedroht worden.* Walsingham berichtet
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zudem, dafß Bischof Henry Spencer VO  w Norwich 1389 den Lollarden
Androhung der Todesstratfe verboten hatte, in seınem Sprengel PIC-
digen.” 139/ sollte 11U  e der Verbrennungstod tür wiıderspenstige Häretiker
PCI Statut festgeschrieben WCTéefl. Diese Petition hatte allerdings keinen
Erfolg.”®

Es sollte noch eın Paal Jahre dauern, bıs England scheint zumın-
dest auftf den ersten Blick sıch den kontinentalen Mafßnahmen Zur Ketzer-
bekämpfung anpaßite. Was berühmte Statut VO 1401, dem ıne Petition des
Klerus zugrundelag, der weitgehend gefolgt wurde, sah die Todesstratfe
für hartnäckige Ketzer VOr. Weıter stellte das nıchtlizensierte Predigen
sSOowl1e die Verbreıitung häretischen Gedankenguts durch Wort und Schrift
un Strafe und legte die Höchstdauer eines Ketzerprozesses auf drei
Monate fest  >8

wırd die Bedeutung dieses Statuts nıcht ın CI5ter Lıinıe durch die Ver-
hängung der Todesstrafe bestimmt. 7Zur Verhängung eınes solchen Straf-
mafßes hätte eigentlich keıines Gesetzgebungsaktes bedurft. Wır tinden
häufig Hinrıchtungen als Strafe für weltliche Ww1e geistliıche Vergehen, nıcht
zuletzt auch tür Häresıe, WI1€ das bekannte Beispiel W illiam Sautres zeigt.””
Zudem verpilichtete nıcht einmal das Statut De Haeretico Comburendo die
Krone automatısch, die Höchststrafe vollstrecken.® Miıt diesem Gesetz-
gebungsakt wurde nıcht, WI1e noch 1mM Statut VO 1382 b7zw ın den Kommıis-
sıonen sechs Jahre spater, das Verbreiten bestimmter Ansıichten Strafe
gestellt, sondern generell alles, W as den katholischen Glauben gerichtet
War Dies ist, InNnm mit dem allen Bischöfen für das Gebiet ihrer Jewel-
lıgen 107zese zustehenden Recht ZUr Inhaftierung bıs Zu Widerrut oder bıs
ZU Beweıs der Unschuld des Gefangenen, das eigentlich Interessante
Statut. Bislang konkrete Verstöfe (z.B Mißachtung des Gerichts oder
nichtlizensiertes Predigen) genannt und weltliche und geistliche Personen

Vgl Walsıngham, Hıstorıi1a, 8—89
Eın Grund mMag SCWESCH sein, da{fß das Parlament, dem dıie Petition vorgelegt

wurde, die Verurteilung un: Verbannung eınes der Antragsteller durchsetzte. Thomas
Arundel mußÖte England verlassen und wurde durch den Schatzmeister Roger Walden
ersetzt. Vgl eb 5.224

Vgl Wılkins, 5.252—54
Vgl Statutes, Bd.2, 5—2 (2 Henry1V., c.1
Vgl Pollock Maıtland, BA Z 5.461, 491, 422, 510, 511, 581 Für Sautre vglWilkins, 5—6
Vgl die Vorgänge bei der Verbrennung John Badbys ı. ] 1410 bei Walsıngham,Hıstoria, DD Prinz Henry unterbrach die Vollstreckung und versprach dem Delin-

uenten, ıh; 1m Falle eınes Wiıderrufts begnadigen un! eıne jJährlıche Zuwendung AUS

königlichen Besıitz zukommen 6R lassen.



Dıie Rol{e VO  n Könıg un: Klerus bel1 der Häretikerverfolgung 1n England

gemeinsam mıiıt der Gefangennahme beauftragt Worden. Jetzt wurden A
schließlich Bischöfe ZUTLTC Gefangennahme ermächtigt allerdings wurde der
Geltungsbereich wieder auf eın bestimmtes Gebiet eingeschränkt.

Nun vereinıgten die englischen Bischöte dreı Vollmachten auft sıch: S1€e
konnten Verdächtige aufspüren, gefangennehmen und aburteilen. Dıiese
Kompetenzen standen ıhnen allerdings bereits seıt dem ersten Statut VO

382 ZUTE Verfügung. Jetzt kam noch die Möglichkeıit hınzu, die Verurteilten
der weltlichen Macht 7zwecks Vollstreckung der Todesstrate übergeben.
Wenn dies 1U aber bedeutet, dafß ÜAhnliche Mafßnahmen iın der Ketzervertol-
gung begründet wurden w1e auf dem Kontinent, dann MuUu: InNnan siıch fragen,

die Ketzerverfolgung in England nıcht das Ausma(fß erreichte WwWI1e€e die
Inquisıtion ın anderen Ländern Auf diesen Punkt werde 1C spater och
sprechen kommen.

Das Statut VO 1401, dem iıne Petition des Klerus zugrundelag, War der
Auftakt einer weıtgefächerten Ketzerverfolgung seitens der Kırche .
Zunächst sah AaUs, als ob INa  — das Problem der Häresıie durch das Statut
VO 1401 In den Griuft bekommen würde, denn viele Ketzer flüchteten nach
Schottland oder widerriefen.®! ber die Lollarden noch lange nıcht
geschlagen. Wıe schon in den Jahren 1382, 1388 und 1401, zeıgten auch
die innenpolıtischen Schwierigkeiten Antang des 15. Jahrhunderts iıhre
Wırkung auf das Vorgehen Häretiker. Es herrschte Unzufriedenheit
sowohl be] Teılen des Klerus als auch beim Adel-* Zusätzliche Unruhe
wurde durch das Gerücht, Könıig Rıchard se1 noch Leben, 1Ns Land

Recht bald schon wurden die Lollarden als Urheber clieseri Mel-dung ZCNANNT.
Dıe Reaktion blieb nıcht A4Aus. Am Dezember 1406 präsentierte der

Sprecher Sır John Tiptoft dem „Long Parlıament“ ıne Petition der Com-
INONS die Häretiker. Die Lollarden, hıefß CI wollten den Prälaten
alle Besitztümer fortnehmen, und INa  - befürchtete, dafß auch bald die welt-
lichen Güter in Getahr seın würden. Es wurde vorgeschlagen, jeden iınhaf-
tieren, der Häresıen verbreıtete, Schulen oder Konventikel abhıielt, für Ent-
eignung eintrat oder das Gerücht verbreıtete, König Rıchard se1l noch am
Leben.® Neben der Anklage der Verbreitung ketzerischer Lehren trat also
Nun eın weıteres, eın weltliches, staatsgefährdendes Delikt. Ferner die‘
Gefangenen VOTL das nächste Parlament bringen, dort ıhr Urteil C-
genzunehmen. He Kleriker und weltlichen Beamten sollten „per vertiue de

61 Vgl Liber Marıe de Calchou Registrum Cartarum Abbacıe Tironensıs de Kelso
315  9 Bde., Edinburgh 1846, 5.435—37; eiıd The Lollards in Pre-
Reformation Scotland, ın Church Hıstory (1942), 5.269—83

Vgl Thomas Walsingham, Annales Ricardı Secundı et Henricı Quarti LESNUMN
Anglie (1392—1406), hg Rıley, In: Ders Hg.) Johannıs de Trokelowe

ronıca annales London 1866 (Rollis Series 28C)
smgA} Hıstori1a, 265

153—420, LE und W
RP.: z 8 3—8
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est Estatuıut eıent Doaıre auctorıtee, soıent eNUZ de prendre tielx
SoNneS, seruent ıls hommes femmes, DUr enNnquesteSs prendre

celle hartıe per verkiue de PEstatut AUNMN. aultre COMMULSSLON
Damıt waren 1U  . auch wiıeder weltliche Beamte tür die Inhaftierung VO  5
Häretikern zuständıg. Allerdings WAar diese NECUEC Verordnung VO vornhereın
zeıtlich begrenzt. S1e sollte VO Dreikönigsfest (6. Januar bıs Zu
nächsten Parlament (Oktober gültıg se1in. Fıne 28. April 1407

Kommuıissıon aus Geıistlichen un weltlichen Beamten hatte die Auft-
gabe, die Namen aller Häresıen verbreitenden Personen ermuitteln und
diese inhaftieren.  65 Es die erwähnten weltlichen Vergehen, die die
Commons dazu bewogen, ıne Verurteilung der Lollarden VOT dem Parla-
ment beantragen. S1e standen nıcht als Häretiker VOT den Schranken der
königlichen Justız, sondern als Verräter und Autfrührer.

uch die Kırche handelte. Erzbischof Arundel entwart eın 3-Punkte-
6  Programm,* das sıch mMıt der Erlaubnis ZU Predigen und mit dem Pro-
blem der Häresıe efaßte. esonders interessant 1st der letzte Punkt dieser
Constitutiones. ach der Feststellung, da{fß eın Angrıiff auf die göttliche Maje-
stat iıne strengere Strafe verlangt als das crımen laesae majestatıs, wırd VCI-

tügt, da{fß alle, die vehement verdächtigt sınd, diese (Constitutiones oder
den katholischen Glauben verstoßen haben, durch Brietfe oder eın

Edikt zıtlert werden sollten. Erscheine der Vorgeladene nıcht, sollte den-
noch se1ın Prozefß durchgeführt werden, 9 lite NO  z ContesLlald, ad estium
receptionem, el alıas probationes CANONLCAS procedaturc<b56/ und eın Urteil
gemäfß der Schwere des Vergehens gefällt werden. Es wurde emnach 4aUusSs-
drücklich die Möglıchkeıt testgehalten, einen Beschuldigten 1n dessen bwe-
senheit verurteılen.

Adrian orey mi(ßt den Konstitutionen Arundels große Bedeutung für die
Ketzerverfolgung ın England beı,; wurde doch durch sS1e „d regular machınery
otf enquiry“ entworten und 1Ns Leben gerufen.®

vA

Für das Vorgehen der weltlichen Gewalt die Lollarden die
Ereijgnisse des Jahres 1414 VO  5 großer Relevanz. Auf John Oldcastle, Lord
(?obham"9 und die Einzelheigen des Autstandes oll dieser Stelle nıcht

Ebd., 584
65 Vgl CPR 1405—08, 6. 352

VWılkins, 5.314—19
d 9 5. 319

65ol Morey: Archbishop Chichele and hıs regıster, in: Downsıde Review(1944), 9 — F bes
Vgl Rıchardson: John Oldcastle ın Hiıdin August-October, 1417/, 1n :

EH  C 55 (1 S.432—38; Waugh Sır John dcastle, in: EH  e 20 (1905),
34—56 U: 37—58
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näher eingegangen werden. Es sejen lediglich einıge wichtige Punkte heraus-
gegriffen.

uch be1 Oldcastle zeıgte sıch, dafß die Hände der Kirche gebunden
S1ıe mufite Rücksicht auf die Krone nehmen. Im Juni 1413 sollte sıch SsCh
des Besıtzes häretischer Schritten VOTr der VO  am} Thomas Arundel geleiteten
Versammlung ver‘:  tworten ach kurzer Beratung wurde für ratsam

erachtet, angesichts der Stellung des Angeklagten den Öönıg Rate
ziehen. Be1 einem Treftfen 7zwischen Henry und den englischen Bischöten
1m Junı 1413 wurden die fraglıchen Traktate 1n Anwesenheıit Oldcastles VeTI-

lesen. Nachdem sıch Henry Wel Monate lang vergeblich bemüht hatte,
auf Oldcastle einzuwirken, ermächtigte Erzbischoft Arundel, Lord
Cobham vorzugehen. Als Oldcastle der kirchlichen Vorladung nıcht
nachkam, erging der Betehl, iıhn verhaften, und September wurde

VO  eo} dem Gefangenenwärter des Towers Robert de Morley dem Klerus
vorgeführt. Er wurde als Ketzer verurteılt un: der weltlichen Macht über-
geben. Der Könıig raumte Oldcastle jedoch ıne 40tägige‘” Bedenkzeit ein,
anstattı, w1e 1m Statut VO 1401 vorgesehen, dıe Hinrichtung sofort voll-
zıiehen. Während dieser Frıst gelang Oldcastle die Flucht aus dem Tower.

Wıe schon im Vertahren John Wyclıt spielte auch hier dıe welrtliche
Macht die entscheidende Rolle uch 1415 konnte Ur 1m Einvernehmen miıt
der Krone Häretiker vorgegansch werden. Was nach der Flucht Old-
castles geschah, 1St hinlänglich bekannt. Schon kurz nach Ausbruch der
Revolte wurde die VO  a zahlreichen Kommissiıonen Strafverfolgung
der Aufständischen erlassen. Es „Commuiss10ns OyCr an ter-
mıner ’ also ad-hoc-Bewilligungen richterlicher Autorıität, die spezıell bei
Unruhen eingerichtet wurden, WenNnn schnelles Handeln ertorderlich W ar Dıe
Autständischen Gegner der weltlichen Macht und wurden als solche
verfolgt. Dıiıe Kırche mußte zurückstehen. Es galt in erster Linıe, das Verbre-
chen der Rebellion bestraten. So wurden dann auch die gefaßten Rebellen
muiıt den für Verrat üblichen Straten belegt.

Jedoch führte der Oldcastle-Aufstand, WwW1€e schon die Peasants’ Revolt,
verschärttem Vorgehen die Lollarden. Im Leıicester Parlament VO

Aprıl 1414 wurde eın Statut die Ketzer erlassen.  72 Hıerin wurde
zwischen aufständischen Untertanen und rebellierenden Lollarden ditteren-
zıert, den Ketzern also nıcht die alleinıge Verantwortung den Unruhen
zugeschrieben. Der Könıg hatte, hiefß weıter, in seiınem Bemühen
eın offeneres und wıirksames Vorgehen die Lollarden verfügt, dafß alle
königlichen Beamten eınen Eıd eisten sollten, mi1t dem s1e sıch verpflich-
eten, hre NZ Kratt für die Vernichtung des Lollardentums einzusetzen.

Nıcht ach Tagen, w1ıe Schnith auf 1472 Sagt
71 Für Commuiss1ions of Oyer and Terminer vgl Kaeuper Law and Order in

Fourteenth-Century England: The Evıdence ot Specıal Commissıons of UOyer and Ter-
miıner, 1n : Speculum (1979), 34—84

Vgl Statutes, Ba:2: 81—82; Bd. 4, O  S
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Weıter sollten S1€e dem Klerus Hılte gewähren, sotfern und sooft dies wun-
sche. Wenn eın königlicher Bediensteter auf Bıtten der Geıistlichen ITW
WAarL, einen Lollarden verhaften oder dem Bischof bei der Gefangen-
nahme behiltlich se1ın, sollte die Kırche hierfür ın ANSCHNLCSSCHECIN Rahmen
die Kosten übernehmen. Allerdings hatten die normalen Amtsaufgaben der
weltlichen Beamten Vorrang Somıit gingen der Klerus und die Krone unab-
hängıg voneınander, SUOZUSaSCH offic1i0, Häretiker VOL. Eın Eın-
schreiten der weltlichen Beamten Personen, denen B Häresıe VOTI-

veworten wurde und die sOomıt innerhalb VO zehn Tagen den Bischof
übergeben N, hatte vermutlich tfinanzıelle Gründe. Allerdings dürfte
dieser Fall be] der angeblichen oder tatsächlichen Verstrickung der Lollarden
ın Aufruhr und Rebellion selten vorgekommen se1n. Darüber hınaus wurden
die trüher erlassenen Statuten Häretiker bestätigt und Regelungen
bezüglıch des Besıtzes verurteıilter Ketzer erlassen. Die Immobilien sSOWwl1e dıe
Mobilien tielen zunächst der Krone Z die dıe unmıttelbaren Kronlehen
ehielt und die mittelbaren Lehen, Ww1e be] Felony üblıch, nach einem Jahr
den Lord übergab. Geıistliche Lehen tielen allerdings für immer den
Könıg Ferner wurde den königlichen Richtern die volle Gewalt be] der
Untersuchung VO  n} Häretikern übertragen. Sı1e urften alle Bücher und Pre-
.digten (!) untersuchen. FEıne verdächtige Person sollte durch Hafttbetehl VO
Sheriff gefangengenommen und innerhalb VO  e} Tagen nach der Arrestie-
LUNg den zuständıgen Bischof übergeben werden, da der Klerus, W1e€e
hiefß, für Häresıe zuständig se1l Diese Regelung galt allerdings Nur für Fälle,
ın denen die verhaftete Person lediglich der Häresıe angeklagt W ar Wurde S1e
auch noch eınes weltlichen Vergehens beschuldigt, sollte der Gefangene
Zuerst den weltlichen Rıchtern vorgeführt und dann Bewachung den
geistlichen Rıchtern übergeben werden. Dabei urtten allerdings die weltli-
chen Anklagepunkte nıcht VO den Bischöten benutzt werden, sondern
sollten NUur als Informationsmaterial dienen. Es wurde also darauf geachtet,
dafß WEe1 vonel ander unabhängige Prozesse VONStLAtten yingen. Zudem
wurde die Möglı hkeit einer Freilassung autf Kautıon eingeräumt. Falls eın
Verdächtiger jedoch ftloh, tiel seıne SeESAMLE abe für die Dauer der Flucht
den Könıig Starb der Verdächtige während dieser Zeit, ohne überführt Yn  E 277 A Aworden Zzu seın, erhielten seıne Erben den Besitz zurück.

Dıieses Statut 1St in der Lıteratur unterschiedlich bewertet worden. Wylie”cah als ıne Verordnung d} dle der Kırche den weltlichen Machtapparat
ZUr Verfügung stellte, die Lollarden bekämpfen. Da allerdings 1MmM 7 AAStatut 1Ur die Verhaftung als Hılte der weltlichen Macht angesprochen wiırd,
W AasSs allerdings schon se1it Jahren miıt dem Wrıit De XComMuUun1CAato Capıendobeantragt werden konnte, kann ich Wylies Einschätzung nıcht tolgen. Es als
eın Zeichen verstärkter Kooperatıon der beiden Gewalten bewerten, Ww1e€e

Vgl Wylie, Waugh The reign of Henry the Fıfth, Bde., Cambrıdge1?14—29‚ 282

WE AT
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Jacob”“ macht, 1st ebensowenig korrekt. Vielmehr wurde Ja geradeKr
hervorgehoben, welche Aufgaben dominıerten. Dagegen möchte ich der
Ansıcht Margaret Astons tolgen, dıe Sagtl, dafß die

secular COUTFTS WEIC authorise: receive indictments for heresy, and the
Justices WEIC hencetforth be committed wıth fullo ot enquiry

Jedoch sollte INan bei dieser Einschätzung nıcht VErgCSSCH, dafß der welt-
lıchen Gewalt keineswegs 1in EKSter Lıinıe darum Z1ng, Häretiker bestraten.
Das Statut macht sehr deutlich, dafß die weltlichen Vergehen der Lollarden
vorrangıg behandeln Die Krone ging Rebellen VOIL, nıcht

Häretiker. Rıef die Kırche den weltlichen Arm Hılte be] der Ket-
zerbekämpfung d mußte s1e der Bestratung weltlicher Vergehen den
Vorzug lassen. Der kirchliche Proze{fß wurde als zweıtrangıg angesehen. Wıe
schon Erzbischof Arundel, versuchte auch Erzbischof Chıichele, die rch-
liche Vorgehensweise effektiver SCS Iten. In seiınen (’onstıitutiones VO

14167° verfügte S dafß der Klerus mınd tens zweımal PrO Jahr gewissenhaftC  s
nach Häretikern tahnden sollte In jeder Diıözese, in der Ketzer
würden, mındestens drei ehrwürdige Personen auszuwählen, die
Eıd sollten. Ne Verdachtsmomente sollten schriftlich testgehalten
und den Bischöten übergeben werden. Wenn die besagten Personen nıcht
die weltliche Gewalt übeggeben wurden, sollten sS1€e VO den Bischöten gemäß
der Schwere iıhres Vergehens bestraft werden. esonders dittizile Fälle sollten
jedoch der Konvokatıon vorgelegt werden. Thomson beschreibt dieses Pro-

Chicheles als „regular procedure tor investigatıng heresy
In diesem Zusammenhang mussen auch die Ereignisse des Jahres 1478

erwähnt werden. Auf der Konvokation VO  5 Canterbury 1m Julı beauftragte
Chichele die anwesenden Kleriker, Richtlinien für Ketzerprozesse
erstellen. Uns interessieren hıer nur einıge der darın enthaltenen Informa-
tiıonen Zu Prozeßverlauf. SO konnte eın zweımal vergeblich Vorgeladener
bereits n Mißachtung des Gerichts bestraft werden. Falls sıch die
Anklage als rechtmäßig erwıies, sollte auch iın Abwesenheıt des Beschuldigten
eın definitives Urteıil getällt werden können. Reichte nıcht ZU: Schuld-
spruch, konnte ennoch jeder, der eın Jahr in der Exkommunikatıon VeTI-

blieb, ohne Prozefß SE Ketzer erklärt werden.
Es äflßst sich abschließend SCNH, dafß der englischen Kırche die gleichen

Vollmachten zustanden, W1€ WIr s1e VO  e} den kontinentalen bischöflichen
Inquısıtoren her kennen. S1e spurten dıe Verdächtigen auf, verhafteten und
verurteilten S1e Dennoch wırd ımmer wieder konstatıert, dafß „Lollardy did

« 78NOT bring England the Inquıisıtion

Jacob The Fifteenth Century 139914893 Oxford Hıstory of England
6), ord 1961, 5. 133

Aston, 5.315
Wılkıns, 378

77 N, E
78 Aston, 310
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VII

Es wurde in diesem Aufsatz versucht, die Rollenvérteilung der Kırche und
der Krone be1 der Ketzerverfolgung im spätmittelalterlichen England VeET-

deutlichen. Schon se1it jeher WTr die Kirche auf die Hılte und das Wohlwollen
der Krone hinsichtlich der Häresıie angewlesen. Miıt Hıltfe des Wrıiıts De
XCOMMUNLCALO Capıendo konnte der weltliche Arm eingeschaltet werden.
Dıies geschah VO Fall Fall auf Veranlassung des Klerus und konnte frühe-

Tage nach der FExkommunikation des Beschuldigten beantragt
werden. Die Bıtte eın solches Wrıit nıchts über die Art des erge-
hens A4aUuS Es wurde lediglich aufgrund der Mißachtung des geistlichen
Gerichts beantragt und sollte helfen, den Beschuldigten VOT die Schranken
der kırchlichen Justiz bringen.

Sechr bald zeıgte sıch jedoch, dafß dieser Modus be] den Lollarden WIr-
kungslos blieb Dabe! War ohl nıcht entscheidend, dafß s1e die üblichen
Ma{fßnahmen unterlieten: dies konnte INa  } auch be] den anderen Exkommu-
nızıerten Voraussetzen Es War vielmehr das Ausmafß des Problemss, das die
Kırche veranlafßte, HeuE€e Wege gehen. Auf hre Bıtten hın wurde 382 eın
Statut erlassen, das sıch nıchtlizensierte Prediger richtete und
„geeıgnete Personen“ miıt ihrer Verhaftung beauftragte. In diesem Statut
wurde nıcht VO Häretikern, sondern U: VO nıchtlizensierten Predigern
gesprochen. Dıie aufgrund dieses Gesetzes auf Inıtıatıve des Klerus gebildeten
Kommissionen sollten sıch miıt allen nıchtlizensierten Predigern ohne Ort-
lıche Begrenzung der Befugnis betassen.

Vergleicht I1  . 1U beide Prozeduren miıteinander, äßt sich 1Ur ıne
einzıge Gemeinsamkeit entdecken: dıe Einschaltung des weltlichen Arms
wurde VO  — der Kırche beantragt. Dagegen sınd die Unterschiede vieltältig.
Wurde das Writ De Excommunicato Capıendo SCh Mißachtung des
Gerichts ın eiınem konkreten Fall gebeten, jemanden VO  — Gericht
bringen, wurden die Ommıssıonen ZUuUr Verhaftung aller liızenzlosen Pre-
diger, deren Lehren ine Kommissıon des Klerus 1m Maı 1382 verurteiılt
hatte, eingesetzt. Wıe 1n den Patentbriefen hiefß, die Inhaftierten
solange gefangenzuhalten, bıs S1e „CYYOTUM et haeresium pravitatibus resip1s-CANt .  « /9 Stand somıt das Writ am Begınn eines Prozesses, dienten die Kom-
missıonen eher dazu, die Läuterung der Beschuldigten gewährleisten.

Zudem fie] selt 13872 die tägıge Wartetrist fort, und die Befugnis der
Kommissıionen W ar nıcht lokal begrenzt. Seılit 382 konnte demnach schneller

eiınen bestimmten Kreıs VO  am} Personen VOTr'  nNge werden.
Dıie eigentliche Ketzergesetzgebung beginnt allerdings TST mıiıt dem Statut

De Haeretıico Comburendo VO 1401 Be1 dieser aufgrund einer Petition des

Vgl Wılkıns, 156 Das gerade erschienene Buch VO DPeter McNıven, Heresy
ıch
and Polıitics 1n the Reıgn otf HenryL Woodbridge 1987, W ar mir leider nıcht zugang-
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Klerus erlassenen Verordnung wırd ZU ersten Mal direkt VO Verbrechen
der Häresıe gesprochen. Zum ersten Mal wiırd auch nıcht 1Ur eın bestimmter
Aspekt Mißachtung des Gerichts oder nıchtlızensıiertes Predigen un
Strate gestellt, sondern alles, W ds sıch die katholische Lehre richtet.
Dieses (Gesetz 1st allein auf den Klerus zugeschnıitten und ermächtigt iıhn,
Verhaftungen iınnerhalb der jeweiliıgen Diözesen vorzunehmen. Zudem gab
die Kirche ıhren Bischöfen mıt den Konstitutionen Arundels und Chicheles
Rıchtlinien die Hand, miıt denen ıne etfizientere Bekämpfung durchge-
führt werden sollte Allerdings mu{fß ausdrücklich betont werden, dafß bei den
genannten Prozeduren WVWrıt De XCOMMUNILCALO Capıendo, Patentbriefe un
Statut De Haeret1ico Comburendo, das auch der Bezeichnung Ex
Officıo läuft) immer Verstöße das Canon Law geahndet wurden.

Wıe reagıerte NU: 1aber die Krone auf die Herausforderung der Lollarden?
Die Aufgabe der Kommuissıonen des Jahres 1388 WAar C häretische Bücher
dem Kronrat vorzulegen und ıne Proklamation verbreıten, die den
Erwerb oder Verkauf derartiger Schriften SOWIe das Lehren oder Vertreten
verbotener Ansichten Strafe stellte. In den Ermächtigungsschreiben
wurde nıcht VO Ketzereı gesprochen, sondern alle die sollten verhattet
werden, die die Bestimmungen der Proklamatıion, also
könıglıches Recht verstießen. TSt in der Petition der Commons ZU Parla-
MmMent 1406 wurde dann auch der Begriff Häresıe verwandt. Allerdings stand
dieses Vergehen neben anderen, eın weltlichen Anklagepunkten, die
beide Gewalten gleichermaßen vorgehen sollten. Weltlichen WwW1e Geıistlıchen
wurde die Vollmacht ZuUur Verhaftung und ZU »”  U enquestes”
gegeben. Die sıch 1406 abzeichnende Tendenz findet 1m Statut VO  un Leicester
1414 ıhren Höhepunkt und Abschlufß Dıieses Gesetz wurde autf ag der
Commons verabschiedet 1ın einer eıt polıtischer Unruhen. Den königlichen
Beamten wurde officıo die Vollmacht gegeben, Lollarden u“

gehen. Wwar erkannte INan generell die Zuständigkeit der Kirche, über
inhaltliche Fragen urteılen un: den Verdacht der Häresıe bestätigen,
Al jedoch wurde das Vertahren VOT dem geistlichen Gericht dem weltlichen
Prozefß nachgeordnet. Agıerten darüber hınaus die Sheriffs 1m Auftrag des
Klerus, mufste dieser für die entstehenden Unkosten autkommen.

Demnach wurde die Krone aktıv, WE galt; die Beachtung einer könıg-
lichen Proklamatıon überwachen oder ıne Getahr für den Staat eINZU-
dämmen. Waren die Grundlagen des Könıgtums angetastet, oriff der welt-
liıche Arm Dabei kam zwangsläu UÜberschneidungen. Sowohl die
Kırche als auch die Krone hatten eın vitales Interesse ıhrer Bekämpftung.
Man gewınnt den Eindruck, dafß sıch dıe Posıtion der Kirche 1n dieser rage
Nalı Begınn des 15. Jahrhunderts verschlechterte. Besonders deutlich wiırd
dies 1m Statut VO Leicester VO' 1414 Die Hılte des weltlichen Arms NZU-

ruten; bedeutete nıcht L1UT warten, bis der Sheriff seıne anderen, als VO1-

rangıg angesehenen Amtspflichten erledigt hatte, sondern auch finanzielle
Nachteile 1ın Kauf nehmen. Für die Krone stand selbstverständlich die
Verteidigung des Königtums und des inneren Friedens 1m Vordergrund. Dıie
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Wiedereingliederung bzw Bestratung VO etzern durch die Kirche Wr

zweıtrangıg.
Angleichung die kontinentalen Mafßßnahmen? Kooperatıon der beiden

Gewalten? LDomiıinanz der Kirche? Dominanz der Krone? Welche der VIicT

VO  3 der LıteraturveAnsıchten ı1ST 1U korrekt? Es hat sıch. gEZEIZL,
dafß INa be1 der rage der Lollardenverfolgung spätmittelalterlichen Eng-
and zwiıischen ZWCI1 Bereichen dıtfterenzieren MUuU 7zwischen der Lollarden-
verfolgung un der Ketzerbekämpfung. Letztere stand allein der Kırche
Dıi1e Kompetenz wurde VO der Krone nıcht beansprucht. Sıe WAar vielmehr
bereıt, MI der Kırche kooperieren, W as sıch ı der Übertragung der Ver-
haftungsbefugnıs und der Einführung der Todesstrate für widerspenstige
oder rücktällige Ketzer ausdrückte Grenzt INan den Blick auf die
Ketzerbekämpfung CIN, kannn 1114a mML McFarlane und Makower durchaus
VO  a} der Angleichung die kontinentalen Mafßnahmen b7zw VO der Domıi-
Nanz der Kırche sprechen och dies W ar eben NUuUr die 11 Seıite Die Lol:
larden mehr als NnuUuYTr Ketzer Ihre Verwicklung die Autstände der
Jahre 414 1431 und 1450 1efß den staatsgefährdenden Aspekt zunehmend
den Vordergrund rücken, und die Lollarden wurden als Verrater und
Rebellen, nıcht als Ketzer VO der Krone bekämpft Höhepunkt WAar sıcher-
iıch das Statut VOo  w Leıcester, das den kirchlichen Prozefß die ketzer1-
schen Lollarden dem weltlichen Prozeß die verbrecherischen Lollarden
nachordnete

Somıt aßt sıch generell ACN, da{fß die Häretikerbekämpfung England
Händen der Kırche lag, während dıie Lollardenbekämpfung erster I.ınıe
1MNC Angelegenheıit der Krone W ar S1€ beanspruchte nıcht die Jurisdiktion
über Glaubensangelegenheıten, machte allerdings sehr deutlich welche Ver-
gehen schwerwiegender Be1 der Lollardenbekämpfung kam auch

Kooperatıon zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt jedoch
domuinıierte hierbei die Krone

Selbstverständlich gehörte ZUT Ketzerbekämpfung auch die Hılte
des weltlichen Arms Das besondere, aktive ngagement der englischen
Krone be] der Lollardenverfolgung, die Dominanz der Krone und des
Common Law der Grund dafür, da{fß die Inquıisıtion England
nıcht das kontinentale Ausmafß erreichte Dıe Kırche mulfite die Bekämpfung
der Lollarden erster Linıe der weltlichen Gewalt überlassen S1€e mußte sıch
damıt abiinden, 1NSs z weıte Glied gerückt werden


